
 
 

 

 

 

G e b ü h r e n t a r i f  gültig ab 1. Januar 2005 

 

 

 

Bezeichnung  Gebühr 

 

� Anmeldung zur Niederlassung  

(Niederlassungsausweis/Schriftenempfangsschein Fr. 20.-- 

� Anmeldung zum Aufenthalt (Aufenthaltsausweis) Fr. 30.-- 

� Erneuerung des Aufenthaltsausweises Fr. 0.-- 

� Neuer Niederlassungsausweis/Schriftenempfangsschein infolge  

einer Zivilstandsänderung oder Erreichens der Volljährigkeit Fr. 20.-- 

� Abmeldung unabgemeldet weggezogener  

Schweizer und Nachsenden der Schriften Fr. 20.-- 

� Ausstellung eines Wohnsitzausweises Fr. 20.-- 

� Verlängerung eines Wohnsitzausweises Fr. 0.-- 

� Vorladungen, Bescheinigungen usw. im  

Zusammenhang mit der Einwohnerkontrolle bis Fr. 30.-- 

� Auskünfte im Zusammenhang mit der Einwohnerkontrolle bis Fr. 20.-- 

� Nimmt die Verrichtung längere Zeit in Anspruch, wird die   

Gebühr nach Zeitaufwand bemessen und beträgt pro Stunde max. Fr. 80.-- 

� Amtskosten bei Strafverfügungen Fr. 40.-- bis Fr. 100.-- 

� Reisepass, Erwachsene (Gültigkeit 10 Jahre) Fr. 125.-- 

� Reisepass, Kinder (Gültigkeit 5 Jahre bzw. 3 Jahre) Fr. 60.-- 

� Identitätskarten, Erwachsene Fr. 70.-- 

� Identitätskarten, Kinder Fr. 35.-- 

� Reisepass und ID-Karten, Erwachsene Fr. 138.-- 

� Reisepass und ID-Karten, Kinder Fr. 73.-- 
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� Einheimischenausweis Fr. 0.-- 

� Leumundszeugnis (Kosten Strafregisterauszug nicht miteingeschlossen) Fr. 20.-- 

� Steuerausweis Fr. 0.-- 

� Giftschein Fr. 5.-- 

� Begleitdokumente / Tierlisten Fr. 9.-- 

� Meldescheine Fr. 5.-- 

� Gesetzessammlung Fr. 30.-- 

� Gesetze, Reglemente Selbstkosten 

� Zonenplan, 1:1'000 Fr. 65.-- 

� Zonenplan, 1:2'000 Fr. 25.-- 

� Fotokopien Fr. 0.20 

 

Für Porti, Telefonspesen usw. werden die effektiven Auslagen zu den Kanzleigebüh-

ren hinzugerechnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diesen Gebührentarif hat der Gemeindevorstand an seiner Sitzung vom 18. Oktober 2004, Protokoll Nr. 15/2004-6, genehmigt. 


